
 Förderverein Sport im SV 1919 
        Wiesenthalerhof e. V. 

Aufnahmeantrag

Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein Sport im SV 1919 Wiesenthalerhof 

e. V. werden und damit den Verein unterstützen.

Name/Vorname: ___________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________

Straße: ___________________________________

PLZ, Ort: ___________________________________

E-Mail: ___________________________________

Telefon: ___________________________________

Mindestbeitrag: 30,00 €/Jahr  (2,50 €/Monat)

→ Mein Beitrag: ___________ €/Jahr

Eintrittsdatum: _______________________

Ich möchte kein Mitglied werden, spende jedoch einmalig ________ €  für 
den Förderverein.



Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich den  Förderverein Sport im SV 1919 Wiesenthalerhof e. V.
den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten folgenden Kontos
durch Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  Förderverein Sport im SV 1919
Wiesenthalerhof     e. V.  auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

IBAN: ____________________________________

BIC: ____________________________________

Bankinstitut: ____________________________________

Name des Kontoinhabers: ______________________________

Ort, Datum: ____________________________________

Unterschrift: _____________________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Vereinssatzung und den allgemeinen Bestimmungen 
einverstanden.

________________________________________________________________________________________
Allgemeine Bestimmungen: 

1. Über die Mitgliedsaufnahme entscheidet allein der geschäftsführende Vorstand. 

2. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. 

3.1. Der Austritt aus dem Verein ist 6 Wochen vor dem Ende eines Kalenderjahres der Vorstandschaft 

schriftlich anzuzeigen. 

3.2 Ein Ausschluss aus dem Verein erfolgt, wenn das Mitglied in erheblichen Maß gegen die Interessen des 
Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand. Der Ausschluss ist schriftlich zu 
begründen. 

4. Der Antragsteller bzw. sein gesetzlicher Vertreter erkennt hiermit an, dass die für die Mitgliederverwaltung 
erforderlichen Daten gespeichert werden.


